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Anordnung
über den Neuabschluß der Betriebskollektivverträge

in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben für das Jahr 1956.

Vom 9. Januar 1956
Die Betriebskollektivverträge sind der sichtbare Aus

druck der sozialistischen Produktionsverhältnisse in 
unseren volkseigenen Betrieben, der Verantwortung 
der Arbeiterklasse für die Leitung von Wirtschaft und 
Staat sowie für die Rechte der Gewerkschaften auf 
dem Gebiet der Produktion und der Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen.

Das 25. Plenum des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands und die 21. Tagung 
des Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerk
schaftsbundes stellen die Aufgabe, durch die Moderni
sierung, Mechanisierung und Automatisierung der Pro
duktion die Arbeitsproduktivität in einem hohen Maße 
zu steigern und den höchsten Stand der Technik zu er
reichen. Die Verwirklichung dieser Aufgabe mit Hilfe 
der Betriebskollektivverträge unter aktiver Mitarbeit 
und Kontrolle der Werktätigen trägt in entscheidendem 
Maße dazu bei, unsere Volkswirtschaftspläne zu er
füllen und überzuerfüilen und weitere Verbesserungen 
auf allen Gebieten des betrieblichen Lebens zu schaffen.

Aufbauend auf den bisher erreichten Erfolgen gilt 
es, die politische und ökonomische Macht unseres 
Arbeiter-und-Bauern-Staates weiter zu stärken und zu 
festigen.

Die Betriebskollektivverträge ermöglichen es allen 
Werktätigen, schöpferisch und aktiv auf die Gestaltung 
der sozialistischen Produktion und die ständige Ver
besserung ihrer eigenen materiellen und kulturellen 
Lebensbedingungen Einfluß zu nehmen. Das erfordert 
die kollektive und kameradschaftliche Zusammenarbeit 
aller Werktätigen.

Im Einvernehmen mit dem Bundesvorstand des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes und den Mini
sterien, Staatssekretariaten und zentralen Dienststellen, 
in deren Aufgabenbereich Betriebskollektivverträge ab
geschlossen werden, wird folgendes angeordnet:

I.

Abschluß der Betriebskollektivverträge

§ 1
(1) Die Leiter der volkseigenen und ihnen gleich

gestellten Betriebe werden verpflichtet, Betriebskollek
tivverträge für das Jahr 1956 mit den Betriebsgewerk- 
cchaftsleitungen abzuschließen.

Die Betriebskollektivverträge sind bis zum 15. März 
1956 abzuschließen und entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen zu registrieren.

Als Anlagen zum Betriebskollektivvertrag werden 
ausgearbeitet:

Anlage I Plan der technisch - organisatorischen 
Maßnahmen,

Anlage II Arbeitsschutzvereinbarung,
Anlage III Frauenförderungsplan,
Anlage IV Jugendförderungsplan.

Die Anlagen III und IV werden gesondert gedruckt 
bzw. vervielfältigt

(2) Die zuständigen Staats- und Wirtschaftsorgane 
sind verpflichtet, die Betriebe bei der Ausarbeitung und 
beim Abschluß der Betriebskollektivverträge zu unter
stützen.

§ 2
(1) Als Grundlagen für die Ausarbeitung und den Ab

schluß der Betriebskollektivverträge dienen:
die staatlichen Planaufgaben für das Jahr 1956, 
die Direktive des Industrie- bzw. Wirtschafts
zweiges,
der Muster-Betriebskollektivvertrag des VEB Stick
stoffwerk Piesteritz,
die gesetzlichen Bestimmungen über den Neu
abschluß der Betriebskollektivverträge für das 
Jahr 1956.

(2) Die Ministerien, Staatssekretariate und zentralen 
Dienststellen haben unter Hinzuziehung ihrer Fach
abteilungen gemeinsam mit den Zentralvorständen der 
Industriegewerkschaften und Gewerkschaften Direk
tiven in eigener Verantwortlichkeit auszuarbeiten, in 
denen die spezifischen Aufgaben des jeweiligen Indu
strie- bzw. Wirtschaftszweiges enthalten sind. Diese 
Direktiven unterliegen nicht der Bestätigung durch das 
Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung.

§ 3
(1) Die Werkleiter haben durch Abschluß von Ver

trägen zu gewährleisten, daß spätestens vier Wochen 
nach erfolgtem Abschluß die Betriebskollektivverträge 
gedruckt — bei Betrieben, die eine Belegschaftsstärke 
unter 500 haben, vervielfältigt — an die Wirtschafts
funktionäre einschließlich der Brigadiers ausgegeben 
werden und die Betriebsgewerkschaftsleitungen die er
forderlichen Exemplare für die Funktionäre des Ge
werkschaftsaktivs erhalten.

(2) Die einzelnen Abschnitte des Betriebskollektiv
vertrages müssen an öffentlicher Stelle in jeder Abtei
lung ausgehängt werden.

II.
Entlohnung

§ 4
Die Entlohnung der Arbeiter und Angestellten erfolgt 

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und auf 
der Grundlage der Lohn- und Gehaltsregelungen, die in 
den Direktiven für den Abschluß der Betriebskollektiv
verträge 1955 für die einzelnen Industrie- und Wirt
schaftszweige bestätigt wurden, einschließlich der regi
strierten Nachträge und bestätigten Veränderungen,

III.
Registrierung der Betriebskollektivverträge

§ 5
Die Registrierung der Betriebskollektivverträge im 

Jahre 1956 ist gemäß der Anordnung vom 28. Januar 
1955 über die Registrierung der Betriebskollektiv
verträge für das Jahr 1955 (GBl. I S. 49) und der An
ordnung vom 9. Januar 1956 zur Änderung der Anord
nung über die Registrierung der Betriebskollektiv
verträge für das Jahr 1955 (GBl. I S. 58) vorzunehmen.

IV.
Kontrolle und Berichterstattung

§ 6
(1) Die Werkleiter der zentralgeleiteten Betriebe sind 

verpflichtet, dem zuständigen Ministerium, Staatssekre*


